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Regeste
Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege | Beschwerde Prozessrecht (ZPO 319, ohne die Endentscheide)
Erwägungen
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/ 9 schwerdefrist als gewahrt. Der Beschwerdeführer legte den angefochtenen Ent- scheid bei (act. B.1). Auf die Beschwerde ist einzutreten. 2.1 Der Einzelrichter in Zivilsachen am Regionalgericht Plessur wies das erste Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege vom 16. Oktober 2020 mit Verweis auf die Praxisänderung des Kantonsgerichts von Graubünden und mit der Begründung ab, es sei nicht separat, sondern als Teil einer Rechtsschrift gestellt worden und zudem nicht genügend substantiiert begründet und nicht belegt (RG act. A.1, E. 4 f. in Proz. Nr. 135-2020-708). Dieser Entscheid vom 29. Oktober 2020 blieb unangefochten und ist in Rechtskraft erwachsen. Das zweite Gesuch des Be- schwerdeführers vom 11. November 2020 wies die Vorinstanz mit der Begründung ab, es sei in derselben Angelegenheit bereits ein Gesuch gestellt und beurteilt worden und der Beschwerdeführer verlange mit seinem zweiten Gesuch weder eine Wiedererwägung noch mache er veränderte Verhältnisse geltend. Die Vor- aussetzungen für eine Wiedererwägung oder für eine Entgegennahme des neuen Gesuchs aufgrund veränderter Verhältnisse seien auch nicht erfüllt (act. B.1). Die- ser Entscheid vom 23. November 2020 ist Gegenstand des vorliegenden Be- schwerdeverfahrens. 2.2. Der Beschwerdeführer rügt das Vorgehen der Vorinstanz als willkürlich und überspitzt formalistisch und wirft ihr Rechtsverweigerung vor (act. A.1, II.B.9). Er erklärt, er habe im Schreiben vom 16. Oktober 2020 um (mehr) Zeit zur Beschaf- fung von Unterlagen gebeten, worauf das Gericht mit der Ansetzung einer Frist zur Begründung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege hätte reagieren müssen (act. A.1, II.B.5). Zudem macht er sinngemäss geltend, der Sachverhalt des Bun- desgerichtsentscheids 4A_44/2018 vom 5. März 2018, an den sich die Praxisän- derung des Kantonsgerichts betreffend Verzicht auf Nachfristansetzung bei an- waltlich vertretenen Personen anlehnt, unterscheide sich von demjenigen, der dem Entscheid vom 29. Oktober 2020 zugrunde lag (act. A.1, II.B.14). 2.3. Die wiedergegebenen Rügen und weiteren Ausführungen des Beschwerde- führers richten sich gegen den Entscheid des Einzelrichters in Zivilsachen am Re- gionalgericht Plessur vom 29. Oktober 2020, mit welchem das Gesuch um unent- geltliche Rechtspflege vom 16. Oktober 2020 abgewiesen worden war. Mit Bezug auf den angefochtenen Entscheid vom 23. November 2020 genügen diese Vor- bringen des Beschwerdeführers den gesetzlichen Begründungsanforderungen an eine Beschwerde nicht, da sie sich nicht auf die im angefochtenen Entscheid ent- haltenen Erwägungen beziehen (BGer 5A_247/2013 v. 15.10.13 E. 3.1 ff.). Der Entscheid vom 29. Oktober 2020 kann im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht aufgehoben oder geändert werden, auch wenn sich die vom Beschwerdefüh-
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/ 9 rer erhobenen Rügen als zutreffend erweisen sollten. Der Beschwerdeführer wäre gehalten gewesen, bereits gegen den Entscheid vom 29. Oktober 2020 Be- schwerde zu erheben und die erwähnten Rügen vorzutragen. An dieser Stelle ist im Sinne eines obiter dictums immerhin klarzustellen, dass es auch in Anwendung der geänderten Praxis des Kantonsgerichts von Graubünden zulässig bleibt, ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu stellen und gleichzeitig um Fristanset- zung zur Einreichung einer Begründung samt Belegen zu ersuchen. Diese Sach- lage unterscheidet sich von einem unvollständigen oder unklaren Gesuch, bei dem das Gericht nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht verpflichtet ist, an- waltlich vertretenen Parteien eine Nachfrist nach Art. 97 ZPO anzusetzen. 2.4. Im Zusammenhang mit seinen Rügen am nicht angefochtenen Entscheid vom 29. Oktober 2020 scheint der Beschwerdeführer selbst davon auszugehen, mit dem Schreiben vom 16. Oktober 2020 ein Gesuch um unentgeltliche Rechts- pflege gestellt zu haben. So bringt er vor, dass die finanziellen Verhältnisse der Ehegatten A/B._____ der Vorinstanz bereits aus dem Eheschutzverfahren (Proz. Nr. 135-2020-570) bekannt gewesen seien und zumindest ein Gedanke daran Eingang in den (ersten) Entscheid hätte finden müssen, was zwangsläufig die Qualifikation als Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege voraussetzt (act. A.1, II.B.13). Gleiches gilt für seine Erklärung, dass das Gesuch nicht in einer Rechts- schrift des Hauptverfahrens integriert gewesen sei und das Gericht ihm eine Frist zur Begründung "des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege" hätte ansetzen müssen (act. A.1, II.B.5 und 10). Mit Bezug auf den Entscheid vom 23. November 2020 wendet sich der Beschwerdeführer jedoch gegen die Feststellung der Vor- instanz, wonach in gleicher Sache bereits am 15. Oktober 2020 (recte 16. Oktober 2020) ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt worden sei (act. A.1, II.B.2). Konkret bringt er vor, es habe sich dabei lediglich um eine "Anfrage um Auskunft über eine Unklarheit" gehandelt. Die Unklarheit habe darin bestanden, dass der Beschwerdeführer von keinem gemeinsamen Scheidungsbegehren ge- wusst habe, jedoch erfahren habe, dass ein solches beim Gericht eingereicht wor- den sei (act. A.1, II.B.2 f.). Das Schreiben sei die offensichtliche Bitte gewesen, aufzuklären, was sich später als die Einreichung eines gemeinsamen Schei- dungsbegehrens herausstellte, das mehrere Wochen zuvor durch den Beschwer- deführer unterzeichnet und seiner Ehefrau zur Gegenzeichnung zugestellt worden war (act. A.1, II.B.4). Daran anknüpfend macht der Beschwerdeführer sinngemäss geltend, die Vorinstanz habe die weiteren Ausführungen in seiner Anfrage ohne Zwang zu einem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege erklärt, obwohl es weder substantiierte Behauptungen noch irgendwelche Beweismittel enthalten habe, und sie habe den blossen Hinweis, er verfüge nicht über die finanziellen Mittel, um die
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/ 9 Kosten des Scheidungsverfahren zu bezahlen, willkürlich als (ungenügende) Be- gründung des Gesuches entgegengenommen (act. A.1, II.B.8). 2.5. Diese Rügen des Beschwerdeführers gehen fehl. Die Qualifikation des Schreibens vom 16. Oktober 2020 als Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist als Teil des Dispositivs mit dem Entscheid vom 29. Oktober 2020 in (formelle) Rechtskraft erwachsen und konnte von der Vorinstanz nur im Rahmen einer Wie- dererwägung basierend auf unechten Noven oder aufgrund geänderter Verhältnis- se (echter Noven) anders beurteilt werden (Daniel Wuffli/David Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zürich/St. Gallen 2019, N 782). Auch wenn der Qualifikation als Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege keine Teilhabe an der Rechtskraft der im Dispositiv ausgesprochenen Gesuchsabweisung zuer- kannt würde, da sich im angefochtenen Entscheid Sachverhalt, Erwägungen und Dispositiv nicht klar trennen lassen ("Das Regionalgericht Plessur stellt fest, zieht in Erwägung und erkennt"), hinderte die Vorinstanz trotzdem nichts, diese Qualifi- kation im zweiten Verfahren betreffend unentgeltliche Rechtspflege wiederaufzu- nehmen, solange sich keine andere rechtliche Beurteilung aufdrängte. Der Be- schwerdeführer zeigt nicht auf, was in seinem zweiten Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege die Vorinstanz zu einer erneuten Prüfung dieser Frage und zu einer anderen Beurteilung derselben hätte veranlassen müssen. Vielmehr überging der Beschwerdeführer in seinem zweiten Gesuch die Tatsache, dass bereits ein Ent- scheid über die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ergangen war, ohne jede diesbezügliche Äusserung. Die Vorinstanz durfte daher bei ihrer im ersten Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege vorgenommenen Qualifikation des Schreibens vom 16. Oktober 2020 bleiben. 2.6. Der Beschwerdeführer macht schliesslich geltend, dass selbst wenn sein Schreiben vom 16. Oktober 2020 als Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ge- wertet werden könnte, sein (zweites) Gesuch vom 11. November 2020 zu bewilli- gen gewesen wäre (act. A.1, II.B.6). Er erklärt, die unentgeltliche Rechtspflege könne basierend auf einem zweiten Gesuch gewährt werden, wenn ein geänderter Sachverhalt vorliege. Der geänderte Sachverhalt könne darin bestehen, dass das erste Gesuch unsorgfältig dokumentiert gewesen war (und das zweite Gesuch zwangsläufig sorgfältig dokumentiert ist). Der Beschwerdeführer wirft der Vor- instanz vor, einen zu strengen Massstab an den geänderten Sachverhalt anzule- gen (act. A.1, II.B.7). 2.7. Ein neues Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege aufgrund geänderter Verhältnisse ist zulässig, wenn sich die Verhältnisse seit dem Entscheid über das erste Gesuch aufgrund neuer, d.h. nach dem ersten Entscheid eingetretener, Tat-
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/ 9 sachen und Beweismittel geändert haben. Es ist somit auf der Basis echter Noven möglich (BGer 5A_299/2015 v. 22.9.2015 E. 3.2; BGer 5A_430/2010 v. 13.8.2010 E. 2.4). Keine Veränderung der tatsächlichen Verhältnisse liegt vor, wenn der Ge- suchsteller lediglich neue Beweismittel zur Darlegung seiner (unveränderten) fi- nanziellen Situation vorbringt (Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 942). Allein der Umstand, dass ein neues Gesuch sorgfältig dokumentiert ist, stellt keine Veränderung der Verhältnisse im dargelegten Sinne dar. Auch die vom Beschwerdeführer angeru- fene Literaturmeinung (vgl. Daniel Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich/St. Gallen 2015, N 669: "Wenden die Gerichte bei der Einreichung eines zweiten Gesuchs einen zu strengen Mass- stab bezüglich des „geänderten Sachverhalts“ an, so wird m.E. dem Gesuchstel- ler, der sein erstes Gesuch unsorgfältig dokumentiert hat, der Gerichtszugang endgültig versperrt, was mit Art. 117 ff. ZPO nicht in Einklang zu bringen ist.") stützt sein diesbezügliches Vorbringen nicht, zumal der genannte Autor einleitend ebenfalls festhält, dass nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung auf ein neues Gesuch nicht eingetreten werden muss, wenn kein veränderter Sachverhalt gel- tend gemacht wird. Der Beschwerdeführer behauptete und dokumentierte in sei- nem zweiten Gesuch Verhältnisse, die bereits im Zeitpunkt des ersten Gesuchs herrschten und somit bloss unechte Noven darstellten. Bei unechten Noven be- steht ein Anspruch auf Wiedererwägung, wenn für ihre Geltendmachung keine Möglichkeit oder keine Veranlassung bestand. Ob die Vorinstanz diese Voraus- setzungen zu Recht verneint hat, ist nicht zu prüfen. Der Beschwerdeführer hält in seiner Beschwerde nämlich explizit fest, dass er mit seinem Gesuch vom 11. No- vember 2020 trotz Verwendung derselben Prozedurnummer wie im ersten Ent- scheid gar nie die Absicht gehabt habe, eine Wiedererwägung zu verlangen, wes- halb die Vorinstanz in Willkür verfalle, wenn sie zunächst über die fehlende Be- zeichnung als Wiedererwägung sinniere und im Folgenden dennoch über die Vor- aussetzungen einer Wiedererwägung räsoniere (act. A.1, II.B.12). Das Ergebnis der eigentlich zu seinen Gunsten spielenden Prüfung der Vorinstanz (act. B.1, E. 4.3), ob angesichts der eingereichten Belege die Voraussetzungen einer Wieder- erwägung abgesehen von der mangelnden Geltendmachung effektiv vorgelegen hätten, lässt er hingegen unbeanstandet, weshalb für die Beschwerdeinstanz kein Grund besteht, darauf näher einzugehen. 2.8. Zusammenfassend lässt sich nach dem vorstehend Gesagten festhalten, dass der Beschwerdeführer mit seinen Rügen gegen den angefochtenen Ent- scheid vom 23. November 2020 nicht durchdringt. Die dagegen erhobene Be- schwerde ist somit abzuweisen.
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/ 9 3.1. Die in Art. 119 Abs. 6 ZPO statuierte Kostenlosigkeit des Verfahrens gilt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur für das Gesuchsverfahren, nicht aber für ein nachfolgendes Beschwerdeverfahren gegen einen die unentgeltliche Rechtspflege ablehnenden oder entziehenden Entscheid (BGE 137 III 470 E. 6.5.5 f.). Für das vorliegende Verfahren sind daher Kosten zu erheben, wobei diese ge- stützt auf Art. 10 Abs. 1 VGZ (BR 320.210) auf CHF 1'000.00 festgesetzt werden. 3.2. Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO werden die Prozesskosten, wozu sowohl die Ge- richtskosten als auch die Parteientschädigungen zählen (Art. 95 Abs. 1 ZPO), der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 2 ZPO). Infolge Abweisung seiner Beschwerde unterliegt vorliegend der Beschwer- deführer, so dass ihm die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen sind. Diese sind auch vom Beschwerdeführer bzw. nicht vom Kanton Graubünden zu tragen, da das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Rechtspflege für das vorliegende Beschwerdeverfahren zufolge Aussichtslosigkeit (Art. 117 lit. b ZPO) der Beschwerde abgewiesen wurde (ZK1 20 171). 4. Das Rechtsmittel zur Anfechtung eines Rechtspflegeentscheids beim Bun- desgericht richtet sich nach dem für die Hauptsache einschlägigen Rechtsmittel (BGer 4D_19/2016 v. 11.4.2016 E. 1.3; Wuffli/Fuhrer, a.a.O., N 1016 ff.). Vorlie- gend handelt es sich in der Hauptsache um ein Verfahren betreffend Scheidung auf gemeinsames Begehren. Damit liegt eine nicht vermögensrechtliche Streitig- keit in Zivilsachen vor (BGer 5D_121/2009 v. 30.11.2009 E. 1.2), womit in der Hauptsache die Beschwerde in Zivilsachen ohne Streitwerterfordernis gegeben wäre (BGer 5A_311/2010 v. 3.2.2011 E. 1.1). Diese steht somit auch gegen das vorliegende Urteil offen. 5. Da sich die vorliegende Beschwerde als offensichtlich unbegründet erweist, ergeht dieses Urteil gestützt auf Art. 7 Abs. 2 lit. a EGzZPO in einzelrichterlicher Kompetenz.
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